
wissenschaftlicher Dienst 

LANDTAG 

RHEINLAND-PFALZ 

Aktenzeichen: WD 5/52-1499 

Datum 2. Januar 2004 

Bezeichnung des Gegenstandes eines Bürgerentscheids in der Abstimmungsbenachrichti
gung 

l. Auftrag 

Der Präsident des Landtags hat um Prüfung gebeten, ob der Gegenstand eines Bürger

entscheids auch in der A bst immungsbenachrichtigung an die Abstimmungsberechtigten kon 

kret bezeichnet werden muss oder auch nur kann. 

An lass des Prüfauftrags ist ein an den Präsidenten gerichtetes Schreiben, mit dem vor dem 

Hintergrun d eines in Bad Neuenahr-Ahrweiler am 18. Januar 2004 stattfindenden Bürger

entscheids geltend gemacht wird, d ie bei der Abstimmungsbenachrichtigung fehlende 

Angabe über den - genauen - Gegenstand des Bürgerentscheids (,,Soll die Amseltalbrücke im 

Stadtteil Bad Neuenahr - entgegen dem Stadt ratsbeschluss vom 14. Jul i 2003, der einen Neu

bau vorsieht - erhalten und restauriert werden?") genüge nicht den Vorgaben der Landes

verfassung, weil die Abstimmungsberechtigten durch die bloße Angabe des Tags des 

Bürgerentscheids über den eigentlich zur Abstimmung stehenden Gegenstand im Unklaren 

gelassen würden, was sch ließlich auch Einfluss auf die Abstimmungsbeteiligung haben werde. 

Die nicht konkrete Bezeichnung des Gegenstands des Bürgerentscheids ist bereits Gegen

stand der örtlichen Presseberichterstattung gewesen, wie sich aus den zu Informations

zwecken beigefügten Unterlagen ergibt. 

Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes sind parlamentsinterne Stellungnahmen, die nicht für die 
öffentliche Diskussion außerhalb des Landtags bestimmt sind. Eine - auch nur auszugsweise -
Veröffentlichung oder Verbreitung bedarf der Zustimmung des Direktors beim Landtag. 
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Zu prüfen ist daher, ob der Gegenstand des Bürgerentscheids nach bestehender Rechtslage 

auch in der Abstimmungsbenachrichtigung konkret bezeichnet werden muss oder kann oder 

dies aus sonstigen Gründen notwendig oder zumindest geboten erscheint. 

II. Stellungnahme 

1 . Rechtslage 

Die aufgeworfene Frage betrifft das Abstimmungsvorbereitungsverfahren eines kommunalen 

Bürgerentscheids, der nach § 17 a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 Gemeindeordnung1 (Gemü) zustande 

gekommen ist. Nach § 17 a Abs. 9 GemO wird das Nähere durch das Kommunalwah lgesetz2 

(KWG) bestimmt, das in seinem vierten Teil (§§ 67 ff.) die für den Bürgerentscheid maß

geblichen Regelungen enthä lt. 

Ausgangsnorm ist dabei § 67 KWG, wonach für die Durchführung eines Bürgerentscheids 

grundsätzlich die für die Wahl der Bürgermeister und Landräte maßgebl ichen Vorschriften 

gelten (§§ 58 ff. KWG). Diese verweisen ihrerseits auf die Regelungen des Ersten und Zweiten 

Teils des Kommuna lwah lgesetzes. Der insoweit Anwendung fi ndende § 12 Abs. 2 KWG be

stimmt, dass die Gemeindeverwaltung die Wahlberechtigten spätestens am 21. Tag vor der 

Wahl von ihrer Eintragung in das Wählerverzeichnis benachrichtigt (Abstimmungs

benachrichtigung) . Die hierzu in der Kommunalwah lordnung3 (KWO) erlassenen Ausführungs

bestimmungen sehen vor, dass die Benachricht igung nach dem Muster det_Anlage 24 erfolgen 

soll. Das Muster enthält dabei diejenigen Mitteilungen, d ie § 12 Abs. 1 KWO für die 

Benachrichtigung als Soll- Inhalt bestimmt. 

Jenes Muster gilt entsprechend auch für die Durchführung eines Bürgerentscheids(§ 85 Abs. 

1 KWO), allerdings mit der Maßgabe, dass das Wort „Wah l" sinngemäß durch das Wort 

,, Bürgerentscheid" oder das Wort „Abstimmung" zu ersetzen ist, und dass die Worte „Wahl

berechtigte" und „Wähler" durch das Wort „Stimmberechtigte" sowie die mit „Wa hl" oder 

,,wah l" zusammengesetzten Worte durch Worte, die mit dem Wortteilen „Abst immungs", 

,,abstimmung" oder „abstimmungs" zusammengesetzt sind, zu ersetzen sind. 

1 
in der Fassung vom 31 . Januar 1994, zuletzt geändert durch Gesetz vom 6. Februar 2001 (GVBI. S. 29), BS 

2020-1 
2 

Landesgesetz über die Wahlen zu den kommunalen Vertretungsorganen in der Fassung vom 31. Januar 1994, 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2003 (GVBI. S. 481 ), BS 2021-1 
3 

vom 11. Oktober 1983, zuletzt geändert durch Verordnung vom 6. Februar 2003 (GVBI. S. 22), BS 2021-1-1 
4 

Das genannte Muster ist dem Gutachten al{_Anlage beigefügt. 
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Dass darüber hinaus in der Benachrichtigu ng auch der Gegenstand der Abstimmung konkret 

zu bezeichnen ist, ergibt sich aus den einschlägigen Vorschriften nicht. Das Gesetz schweigt 

vielmehr über die Fassung des Gegenstands des Bürgerentscheids in der Abst immungsbe

nachrichtigung. A llerd ings ist festzustellen, dass die hier im Streit stehende Abstimmungs

benachrichtigung den gesetzlichen Inhalts-Vorgaben, d ie als bloße Sol l-Vorschriften ohnehin 

nicht zwingend sind, genügt. 

Da d ie maßgeblichen Bestimmungen keine ausdrückliche Regelungen über die Darstellung 

des Gegenstands des Bürgerentscheids treffen, ist weiter nach dem Sinn und Zweck der 

Abstimmungsbenachrichtigung zu fragen. Die Abstimmungsbenachrichtigung will den Ab

stimmungsberechtigten in erster Linie ersparen, durch persönl iche Einsichtnahme festzu

stellen, ob sie in das Abstimmungsverzeichnis aufgenommen sind5
• Sie sol l weiter den 

Abstimmu ngsberechtigten die wichtigsten Hinweise für die Ausübung ihres Abstimmungs

rechts am Abstimmungstag (Abstimmungszeit und Abstimmungsraum) geben und insoweit 

einen geordneten Ablauf der Abstimmungshandlung am Abst immungst ag sicherstel len. Bei 

der Abstimmungsbenachrichtigung geht es mithin ausschließl ich um den äußeren Ab lauf des 

Bürgerentscheids; die Nachricht hat demnach nicht die Funktion, abschl ießend über den 

Gegenstand der Abstimmung zu informieren6
. 

Auch unter Berücksichtigung von Sinn und Zweck der Abstimmungsbenachrichtigung kann 

demnach die Aufnahme des genauen Gegenstands des Bürgerentscheids nicht verlangt 

werden. 

Es fragt sich allerdings, ob dieses Ergebnis dem Bedürfn is der Abstimmungsberechtigten 

nach hinreichender Information über den Gegenstand des Bürgerentscheids gerecht wird. 

2. Informationsbedürfnis der Abstimmungsberechtigten 

§ 17 a GemO gewährleistet nämlich nicht nur d ie bloße Teilna hmemöglichkeit an dem äußer

lichen Vorgang der Abstimmung, sondern ein echtes M itwirkungsrecht an dem Akt des 

Bürgerentscheids. Dies setzt ein Mindestmaß an objektiver Information voraus, wozu auch die 

5 Vgl. Schuck/Unglaub, in: Praxis der Kommunalverwaltung, Bd. A 2, Das Kommunalwahlrecht in Rheinland
Pfalz (A 27), S. 12 
6 

Vgl. BayVerfGH, Entscheidung vom 29. August 1997, Vf.8-VII-96 u.a., S. 10 des Umdrucks Quris) 
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Möglichkeit gehört, sich ohne größere Schwierigkeiten über den Gegenst and des Bürger

entscheids Kenntnis zu verschaffen7
. 

Ein Verstoß gegen die Informationspfl icht der Gemeindeverwa ltung könnte hier wegen der 

fehlenden Bezeichnung des genauen Abstimmungsgegenstands in der Abstimmungs

benachrichtigung in Betracht kommen. Insoweit ist zu aber berücksichtigen, dass der 

Gegenstand des Bürgerentscheids spätestens am 48. Tag vor der Abstimmung bereits durch 

den Landeswahlleiter öffentlich bekannt zu machen ist (§ 68 Abs. 2 KWG, 85 Abs. 2 KWO). 

Zusätzlich bestimmt § 85 Abs. 6 KWO und dass spätestens am sechsten Tag vor der Ab

stimmung die Abstimmungsbekanntmachung nach dem Muster der An lage 328 erfolgt, wobei 

auch die Abstimmungsbekanntmachung öffentlich bekannt zu machen ist (§ 91 i.V.m. §§ 83, 

70, 41 KWO). In dem für die Abstimmungsbekanntmachung zu verwendenden Muster ist die 

Bezeichnung des Gegenstands der Abstimmung zwar nicht vorgesehen; allerdings w ird dort 

zumindest der Tag der Bekanntmachung des Gegenstands des Bürgerentscheids genannt. 

Da somit über den Gegenstand der Abstimmung zum einen durch d ie öffent liche Bekannt

machung nach § 68 Abs. 2 KWG, § 85 Abs. 2 KWO unterrichtet wird und zum anderen 

zumindest eine Unterrichtungsmöglichke it durch die Abstimmungsbekanntmachung ge

schaffen wird, dürfte hinreichend gewährleistet sein, dass sich die Bürger rechtzeitig Kenntnis 

über den Gegenstand des Bürgerentscheids verschaffen können. Die Bezeichnung des 

konkreten Gegenstands der Abstimmung auch in der Abstimmungsbenachrichtigung 

erscheint vor diesem Hintergrund unter dem Aspekt hinreichender Information der Ab

stimmenden demnach entbehrlich. 

Belegt wird dieses Ergebnis mittelbar auch durch eine Entscheid ung des Oberver

wa ltungsgerichts Münster, das die Bestimmung einer ortsrechtlichen Satzung, wonach eine 

besondere Benachrichtigung der Abstimmungsberechtigten nicht erfolgt, sondern lediglich 

der Tag des Abstimmungsverfahrens und der Gegenstand des Bürgerentsche ids öffentlich 

bekannt gemacht werden, unbeanstandet ließ9
• 

7 BayVerfGH, a.a.O., S. 9 des Umdrucks Uuris) 
8 Das Muster ist dem Gutachten als Anlage beigefügt. 
9 Beschluss vom 8. Juli 19999, 15 B 1369/99, S. 2 des Umdrucks (nicht veröffentlicht) 
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Auch der Umstand, dass die Benachrichtigungsschreiben bei Wahlen nach den in der An lage 

zur Kommuna lwahlordnung vorgesehenen Mustern über den Gegenstand der Wah l Auskunft 

geben, dürfte eine andere Beurteilung nicht rechtfertigen. Denn bei Wahlen zielt die Versen

dung der Wahlbenachrichtigung auf eine möglichst umfassende Unterrichtung der Wahl

berechtigten durch den Staat mit dem Zie l einer möglichst hohen Wahlbeteiligung ab10
. Eine 

derartige Aktivierung erscheint bei einem Bürgerentscheid hingegen nicht in gleichem Maß 

erforderlich. Die Information für das zur Abstimmung stehende Sachbegehren ist zumindest 

auch Sache des Trägers des Bürgerentscheids. Außerdem können von den Stimm

berechtigten selbst gewisse Anstrengungen erwartet werden; denn wenn die Bürger im 

Rahmen einer unmittelbaren demokratischen Willensbildung se lbst initiativ tätig werden 

wollen, setzt dies notwendigerweise die Bereitschaft voraus, sich mit dem betreffenden 

Sachbegehren und den Möglichkeiten, seine Unterstützung dafür zum Ausdruck zu bringen, 

vertraut zu machen11
• 

Somit ist festzuhalten, dass auch ungeachtet der fehlenden Bezeichnung des genauen 

Gegenstands des Bürgerbegehrens in der Abstimmungsbenachrichtigu ng ein als erheblich zu 

kennzeichnendes Informationsdefizit nicht anzunehmen sein dürfte. 

3. Veränderungsbedarf für Gesetzgebung und Verwaltung 

Gemessen an den zuvor gewonnen Erkenntn issen besteht aus Rechtsgründen an sich weder 

für den Gesetzgeber noch für die Verwaltung Handlungsbedarf. Allerdings zeigt der vor

liegende Fa ll, dass die ungenügende Bezeichnung des Gegenstands des Bürgerentscheids in 

der Abstimmungsbenachrichtigung zu Unverständnis gerade bei den Trägern des Bü rger

entscheids führen kann. Von daher besteht Anlass, im Folgenden einen Weg aufzuzeigen, wie 

derartige Unklarheiten in Zukunft vermieden werden könnten. 

Dass die Bezeichnung des Gegenstands der Abstimmung in der Abstimmungsbe

nachrichtigung nicht gegen das Neutralitätsgebot12 verstößt - so aber offenbar d ie 

Stadtverwaltung Bad N euenahr-Ahrweiler unter Berufung auf den Landeswahlleiter -, bedarf 

keiner näheren Ausführung. Der Gegenstand der Abst immung ist - jedenfalls bei 

10 Zu den grundsätzlichen Unterschieden zwischen Wahlen und Abstimmungen Engelken, DÖV 2002, 977 ff. 
11 So jedenfalls YerfGH Berlin, Beschluss vom 18. Mai 2000, 78/99, S. 7 des Umdrucks Uuris) 
12 Näher zur Neutralitätspflicht bei Abstimmungen: BayVerfGH, Entscheidung vom 19. Januar 1994, Vf. 89, 92-
III-92, abgedruckt in: NVwZ-RR 1994, 529 ff. 
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wortwörtlicher - Darstellun g stets neutral und nicht als wertende Meinungsäußerung der 

Verwaltung aufzufassen. Ob eine nur verkürzte Mitteilung des Gegenstands des 

Bürgerbegehrens als Verstoß gegen die Neutral itätspflicht zu werten wäre, muss hier nicht 

absch ließend beurteilt werden. Denn das für die Abstimmungsbekanntmachung zu 

verwendende Muster der Anlage 32 der Kommunalwahlordnung dürfte eine auch für die 

Gestaltung der Abstimmungsbenachrichtigung geeignete Mögl ichkeit aufzeigen, um neutral 

über den Gegenstand des Bürgerentscheids unterrichten zu können. Dem Muster folgend 

wäre die Abstimmungsbenachrichtigung bloß zu ergänzen um den Tag der vorangega ngenen 

Bekanntmachung des Gegenstands des Bürgerentscheids nach § 68 Abs. 2 KWG, 85 Abs. 2 

KWO. Auf diese Weise wäre eine - zwar nicht notwendige, aber doch zusätzl iche - Information 

der Abstimmenden gewährleistet, wodurch Konfl ikte zwischen den Trägern des Bürger

entscheids und der Gemeindeverwaltung vermieden werden könnten. 

Rechtlich zwingend ist dieser Vorschlag, der über eine Veränderung des gesetzlich für 

Bürgerentscheide bestimmten Musters oder der b isherigen Verwaltungsübung umgesetzt 

werden könnte, allerdings nicht. 

Wissenschaftlicher Die n st 

Anlage 



Anlage 2 
(tu ~ 12 Ah~. 2 und ~ 72 Ah~. 1 } 

W ahJbenachrichtigung (Vl1rdcrsl'it.·) 

(bis zu 23,5 .: 12.; cm= DIN ß 6) 1 

--- ------ - - - ---------------- -

Dit Gt'nH:inde- Vcrb:rn ,r..~ inJc\'c·nnhung ___ _ 

Wahlbenachrichtigung 
1.ur Wahl de,; 0 wor-.tchcr~ - Bürgl.'rmci tcr · - L:indl'ats -
Ortsheirat;; - l;.: 11eindt:r \/ Stadt r;its - Vcrh.1n<ls~cmcindc
r.1ts - Kreistags - Bez' ·k:,;. 'lg, 1• 

:un Sonntag, dem _____ _ - ' 
\'On 8 bi~ 1 S lihr 

uad zur et,, , igcn Stichwahl des Ort.s\'orstt:hers • Bi.'...rp,:r 1ci,tcrs 
- Landrats) 

:un onntag, cfrm 
-;on 8 t1i~ 18 Uhr 

- - --· 
Sie ,ind ir. .l.ls \V ahlcrvcrzcilhni cin~ctragcn und kon•1en ifl~ unti.: :1 )n~e-
i:t'lx·m·n W .ihiraum .\ :.h!cn 'l1c ~tnd zur W •• hl des Or.:,.-oritd,ers - m· r
bemwistt•r, -1.an<lr,lt', On,;h ·irat~ - Gem,~i:1d..:r;; rs1Stadcr.1~ - Vi:.r
bam\b~mc1n<ll!r-.m - Kreist.J.g,; - Be,i k , ' wa!t.lbcrcchch"t - Bringen 
~ic: dic:,e flcn:tchrichtigung wr W:1h mit ,d ha!tcn Sk Ihren P,:rso
n:1fou,wci,, bei Hcsit, der St.1:u ·:1n1,.d,1.i1,gkcit eine:, :mdercn Mit
gliedst'l.1tes der F.urop:füchcn lJnion Ihren P.1ß -.1Jcr P:,ßcr,:tlL. hc
rcit. 

f 1lls -'>ic .lU~ l'incm d~ r im nü:k,e1t ·,~cn A1 ,1ra::: gcnanntt n G, ,iPdc wrhm· 
dcn ~:n.1, in Ihrcni \X.·-ahlrnum 7H wahlen. b, ,) igt"r S.r: c;n,.r- Wahl-
schein mit Bricfwahlunterl.:ii.;en. Antra ·e, <., • 11 • 1 m .... li „ jt•doc~ 
nich• fcrrm ,undlic, gcstc~k ~v. rcien konnen, \ <- r ~n l ;., 

1 rcit.1~ ,;or d~m \\;,-1!tl: ,g, 1 r; · 

cntgeg,·r . , - , bei !13ChJ..:l'WitSCrlCf l,'}Ö' zh,hcr r rkr,1:1kt1ng .tuch 
no -~ bi tag~. 15 Lhr. \X, hb ·hcin unJ Hricho •• 1hl11111„rh~ca 

v. erden llull'll · t, Genwinde Vcrhand,gcr.u·in,,cvcrwalm f'l on 
h~h au~gchndigt; ,i,• k1">nncn Jhnrn a, ,rnnhms\\'cist: .u;~tli..:l, i.oi: • )f11.ht 
ode~ durlh tftt' Po t ubrrsandt werden. wenn '>Te- JU\ hcrutl1chen Grumirn 
oder in.fol~c Knnkhcit, h ,h,·1J Airt·rs, eine, kbrpcrlichrn Gt br.:d1ens 
odt'r ~on5t: Ihn:,; korrerli~+.:n Zu~t:u ·gen .1d1.:r 3Ul> einem :".hnl'. hc ,1 
Grund ni ... ht in <l(r Lage:- ~ir.J. dH: I · f. ·'tlumerl -gtn sclh„t al>nlw cn. 
Wer für ~inc:i :.u1~crc!l \X1ahlsd:cit' ,ml , m+., ahli.mcrhgcn hcamr.igt. 
muii cim: s ... hrilth,li.: \l11lm,,ht lll'-itz~'l. 

Wahlr:mm:' 

Entgelt bei.ahlt 
beim l\1<,ramt 

~aü ver7ogcn. 
nicht n..lch· ::n.-lcn, 
,ondt·rn 1111~ rkucr 
1\n~chnft .in 
:\bscnder 11,ri.J.k . 

Herrn, hau· 

1 &,· \ i,r,cn::lt.:•i; ~1, hfopmt · 'ir,n :ll'J r, Ka'l .. / rm k.t · · J. ~ ~h!I ·uhr: hu ~n~ l I u drri .ani:..- c!u.'ntn ~LiHcr i;r.,11 )c."il' i•· 
• .,. _.. . ,\ n · mtf.i'I hc• r · 11"l·'I \\ ~111tl' 

l · .\b,rn .r n ~.m l,nt: u „.l r 1.. •11 ·n 1--,,..' i '-11.:_l' l ltr :t · r.un c ' •ctrJi;cn •cr..:rn. 
, ". ,'17 :rdfc .c., ,rr ·~hc . 
41 '.- hnh tm .rtun 



no~h Anlage 2 
izu ~ 12 Ab". 2 und * 7'2 Ab~. 1) 

(Rucksei•i: der \:"'1h!l ~nachr; hugunw 

Wahlscheinantrag (bi:. zu 23,5 x 12,5 cm = D1:"\' ß (,) 1 ! 

Nur in fr.rnkicn~m Um:.chfag absenden Brn:f~c:bühr) 

,~I d1 , '~n L ' L / 

Vc rb ,., •,1.:, 'lc:in.:1e,·~rv.·a!tung 

Antr:tg auf Erteilung c1n<.:s Wah lscheins ;ur 

famii1~nnlmc· 

Vornnm~n · ____ _ - -- - --- ----

Fur m 1tlii:hc.: \'1:rmcrkc: 

~'ah11d,c\ ~J .... !.n." rtur .un1 .1 ~c-r, !)t~r
i , hrcit>,:o 1 ' .l, · ,· , • . 1 ,. ·•n T\ 1 Ju~ 
\ cn ,1; Nunl m t"!' • 1 ·nd ! ,;;,nanr\lcn 
Cr.'.inJcn n . , ,., muc,·t w.·crdcn 
k.lr. " <icn ~ .1n.traun1 .Aulnii .. . he•l , ,,di:r 
,.cr.n 'ic: .lus i!.-, ,, -..;ummcr .1 t;L · 
nannrm Gtu n.li:n 1cht ·, Ihrem 
Wah'• .aum "''.lh! 4<' , .u 1 

lz·~ ,ll'r G, hurt· - --, 

\\ ohnung: __ _ 
I; • . J, Antr, ,• tur 1,·n n<I rn ·cc'h, 
.. , ·t ,r.:h \'on.,~ ~; " ,,hnit!, Lc r 

1 

i 
1ni'l<' H , u.r.L ,nmcr, l'o~di:1m,hl. ;°';;1} j 

,II J,· n„d,u l",, cr,, .Jab i:r ~l: 1: :,_ 

rc,ht.i:t 1st 

!d, he:in:r.il\c die I m:ilun~ c111e, \'l:'.1hlsthnn\ 

f1)r ehe Kommunalwal \ :n 
c,n,d-h.:i;h,n der \X':ih: dcl Ort.\\on~clie:s - ß..irgcrrr : ,. 1c:r, - 1 ., .. !r · , :9-rT.· - ·--

und fU." -!,c :: -:-• ,: : \~eh\\ .hl ..!c, Uns,·1.ir ,;d,en - BL,j..tcr/l1, l.) •• ·r - . '1d 11~ U:" . rJ 1 

nur f-ir J,,. c1v·aii;e ·u • · ,1 l~s Oz ,S\Cn ,it-hcrs - 8.:rgcrmcw~r - 1 1nd a :,m 0' 
h · i·A • .. -, c:hcrt, cbl! ~·irr·- ·k i.acbcch<'nu llll ' (' ..ihrtcn < run,lt f\11 ,11c l:r,c.J1„1;, , ... , ,, a \,hc.n, ;;e.;t'ben m: 

1. Ah, , '" hcn am \V,1hl~~ :111' 1- l!•:c1-rr, C - 1• D' 
2. \ i·t -~ g c!cr ~ ol111unv n:i, :1 1k-m • ____ _ 

i , (·tnt>n ;andc.-rt·n 'ltitnmbt't1rk 

.. ·, bcrnP.,, ht (,• ... mdc, Kr.;nk .~,t 
su d~ß der \V;hlr,.t•m n: t h vJc: 

- außa ~ , r G · m•·.11de 0 3l 

J1t, A1'.,r, l 1>rp, r1· ~ . . , ....;cnr~c;_,•a .xil."r cm ~omtigcr korp ,1 . c· Z11,ca:1d • 
n ~r\11 ,·r ,.ht 111.1rnth. rcn .::h•,1,itr -~kti:cn •·.1fgl'su..:hr "-"Cf('(·n ~. 'l•:. 

Dtr ~ 1.lhlschei und die Briefw3hfuntcrlagcn 

l>.i 1ci, au bcrtu1t-..;heh U:ur.tlt.: i. •1 ~<-· Krlrikhcrt, t H'-(n „AJcers, eH1e3 kv: .... 1ci,,·;, lu .. ilrc htn <' 1e ~ 1nst 
n:tir ·, k~:--per .. ~ch~n Zt~Sl.J l l'i 1....:1·1 ~t:r .. u~ einen --. 11 li,·hrn Grund . , t:i • , t • .t~r l 2gc: ojn, du~ ß .e ~·tlhhin1crL1gcn 
"' b 1 \b:wholcn. ', 1 c, \ :l', 1· , c 
~' - ·:, mC't::tC' c ,,_.._ :1:-cl:rit ;,c \chickcn } - :m mid·. ~n iok,·nc.~ Ans.:hnh w sc!.i..:L;• 

/, ,. htL.TlG: G, ~· lnrcn rlrr bul"~r.lj!tt \l: a 1 
, , ,n ~'.1h::; 

: :t1i, u;.d konnm uc u1c, i;l..1,;b!uft ver-. . !', m , 
~r. i:1 ncut" \\'.1h sche1· c11c1h ...,t"r<!C::. 

-------· dt71 • 

~ - ---------,!..;. ,er , hr il 

([;,H;;"m) 

- ~---·------- --

J 

.\lustcr ru: :lc-n Anr• ~ J• t f:rtcu n. ,· o. > \\ • .h .. hc,m m11 f ,rici · .iltl,.::i:c·lia;c n, ric~ .rn: J,c k.utk~ te- d · ~ J llw;;,._hrich:.~-u::i~$k,u,~ '" i;cdn.1<.kt 

... crd,r. k.1r,11 
~ Bei\ c: c,1il:1:1 • ;!, hfo;x," · ·,ud.H:' 1r: t,,,Jncni' .. ,m i..\ i .!J, ,\nt• . i;,1 rmubr b•, u J~, . geb ; ,. , 'l.i '(":t i;:t1; sein D,r inge~rhtncri :-Oufor kunnc•· 
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Bekanntmachung zum Bürgerentscheid 

Am ~o .nug, ,'.<.'m , wirJ Jbt·r (i<'n .1m ___ _ __ _ . _ ~k:mntgc· 
m:tchren Gegemuncl de~ Bi1rgcrc.::m.,:h{·id, abg<'st:nunt. Die Abstimnrnng~h;mdhmg 1hucrt von 8 bi!> 18 Uhr. 

1. 

\'(' t·r rucht brieP:ich ab'ltimnu. k.mn r,t?rin dem Ahstimmung~r,u:m dt:S Stir.11nhc1irks absnmm, T., t in dt r Bt'nachrirhtigung 
;ingcgcbcn :~t. Zur Abmmmun~ soll die Bcn::h.hrichti~ni,; mi,gcbr.i::ht un<i clcr Pcrson:ilaus\l, ~. '(; ß, ·it 1u St.i..ts.mgd10 
rigkeit ei!1, ,; andt ren ~itg,licd .t:i:ites li,:r ~uropais1:hc1, L'ni._,r. ci.r. ,.,'liltihcr P~ß oder (>aßer\:,u r,•1t~< ,hc11 werden. 

II . 

Stimmbcrcdui~tt·, die vcrhi:1dcrt s;nd, .im Ab, · 1'l ·n~st., .J.::-: Abstjnimun;; r:ium .:act,u,;uchcn, ko:rncn noch bi~ 

f·rc1ta~, Jen _ - -· -··· • , l li t..'ln. 

bei der G::-mcir:dc· 'Vi:rbar.d~~emcindc\'crv.·2lrung cin<.'n Abstimmungs~chcir, mit dt n Untl•riagcn für r.im· hridah um!,iuni; 
l>c.;ntr:lgcn. 

Im falle Cl'l<.'r n:•1..hwi.:i~lid1„n plöt1.1i, hcn ?r!.r. 1,k i\,.., l du „jn A•.ifsu, ht.'11 des Abstimmun~~raun,cs ni,ht oder nur umcr 
ni -h1 ;·umutb;\rCr. ~c.h" icrigkfrc,1 moglich i~t. k · 11 lt ,, "ltrat~ noch bi, ?1mi Ab tctnraung~tag, I '> Uhr. gt"sreUt wc ,-.J~ • Di( 
se •\mr.a;-,s!rist gilt ,\lieh fi1r 'iumrnl,i: n ,~h,;~t~. Jie ohne 1hr \ cr~d1ul · c· n im S ·rr.mlx-r~ duigtt•:n Crl.t:h. hni.\ nicht n.h t-i~c , ~" .. 
wurdrn. 

III 

Dt•, S1;mmhcrcthri6"tc t·rh.,lt cin<.'n ~ümmz.-ud m,t dt·m f ext cier 2.,: <.'ntsd:erdt:nden Angdep•nhcit in der ronn einer Fragr 
Du· <;wnmber,-chti~tl' !iht .,, ;n<.' <;r ·mmc in dt·r \\'eise al:,, daß er durch ein i.1 c:r -en Krci~ g1.:s~t1,e, Krel.17 oder ~uf :indcrc Vi.'ci · 
sc l!indcuug k{'nntii,:h m.i:ht, daß er die Fragl mit .J:i" oder mit ,:-.lcinM hc.mt,, _,nct. 7.us:itzt' des Stimrnbc~cchri~tl·n auf dem 
<":In ;1.i11.1.:ttd ~ind unzul.ts,1~. 

!V. 

, Jen 
(0:-t) 

----·----- ---·-· - .. 
( A,l,,1 · ,·r.·Jn . , r1r.'1' 


